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Immissionsschutz 
Genehmigungsverfahren nach §§ 4, 6, 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
für die Errichtung und den Betrieb von drei Windenergieanlagen (WEA DP-37, DP-38,  
DP-39) 
 
Korrektur zur Bekanntmachung vom 16.10.2020 
 
Die Prowind GmbH, Rheiner Landstraße 195 a, 49078 Osnabrück, beantragt gemäß §§ 4, 6, 10 des 

BImSchG die Genehmigung für die Errichtung und für den Betrieb von drei Windenergieanlagen. 

 

Jeweils eine der beantragten Windenergieanlagen soll auf nachfolgend aufgeführten Betriebsgrund-

stücken errichtet werden: 

 

 DP-37: Dörentrup, Gemarkung Bega, Flur 3, Flurstücke 117, 124 

 DP-38: Dörentrup, Gemarkung Bega, Flur 3, Flurstücke 66, 67, 124 

 DP-39: Dörentrup, Gemarkung Bega, Flur 3, Flurstück 58. 

 

Bei den Anlagen handelt es sich um WEA des Typs GE 5.5-158 mit einer Nabenhöhe von 161,0 m, 

einem Rotorblattdurchmesser von 158 m und einer Gesamthöhe von 240 m sowie einer Leistung von 

5,5 MWel. 

 

Die Anlagen sollen laut Antrag im vierten Quartal 2021 in Betrieb genommen werden. 

 

In der Bekanntmachung vom 16.10.2020 ist es leider zu einem Fehler hinsichtlich des Datums des 

angegebenen Erörterungstermins gekommen. Dieser wird hiermit korrigiert. 

 

Für den Fall, dass Einwendungen erhoben werden, wird hiermit der Termin zur mündlichen Erörte-

rung der erhobenen Einwendungen für das o. g. Verfahren durch die Genehmigungsbehörde auf den 

11.03.2021 ab 15.00 Uhr anberaumt. Er wird im Bürgerhaus Dörentrup, Am Rathaus 2, in 32694 

Dörentrup, stattfinden. Die Erörterung kann bei Bedarf am darauffolgenden Tag ab 10:00 Uhr fort-

gesetzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der Erörterungstermin durchgeführt wird, soweit 

er nicht aufgrund einer Ermessensentscheidung der Genehmigungsbehörde gem. § 10 Abs. 6 BIm-

SchG i. V. m. § 16 der 9. BImSchV entfällt. 

 

Alle weiteren Angaben der Bekanntmachung vom 16.10.2020 behalten weiterhin Ihre Gültigkeit. 

 

Im Auftrag  

gez. Hildebrand 


